
AMTSBLATT
26. Jahrgang                                         Heft 5 – 30. Juni 2017

Name und Standort des Betreuungsangebotes:
Hort der Schlossbergschule, Schule zur Lernförderung

1. Zusammensetzung der Betriebskosten 
je Platz und Monat in EUR *

erforderliche Personalkosten 298,52
erforderliche Sachkosten 45,43
erforderliche Betriebskosten 343,95

2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat in EUR *

Landeszuschuss 134,00
Elternbeitrag (ungekürzt) 51,00
Anteil öffentlicher Schulträger 158,95

3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen und Miete in EUR

Abschreibungen 0
Zinsen 0
Miete 0
Aufwendungen gesamt 0
Aufwendungen je Platz und Monat 0

* bezogen auf eine sechsstündige Betreuung

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung
der Betriebskosten 2016 für den Hort der Schlossbergschule

nach § 8 der SächsFöSchulBetrVO
(Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 SächsFöSchulBetrVO – Betreuungsangebote – im Zuständigkeitsbereich des öffentlichen Schulträgers)



SEITE 2 AB-DL NR. 5 / 30.06.2017 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
der Großen Kreisstadt Döbeln für das Jahr 2016 

nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG

1.  Kindertageseinrichtungen   
 
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 
 

 

 Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche  
Personalkosten 786,10 414,01 212,25 
erforderliche  
Sachkosten 213,66 112,53 57,69 

erforderliche Personal- und 
Sachkosten 999,76 526,54 269,94 
 
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 
6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 
 
 
1.2.   Deckung der Personal- und Sachkosten  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 
 

 Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Landeszuschuss 169,72 169,72 113,15 

Elternbeitrag (ungekürzt) 186,25 86,75 51,00 
Gemeinde  
(inkl. Eigenanteil freier Träger, 
Ergänzungspauschale Bund*) 

643,79 270,07 105,79 

 
 

1.3.   Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete  
 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 
 

 Aufwendungen 
in € 

Abschreibungen 1.714,22 

Zinsen 0 

Miete 4.200,23 

Gesamt 5.914,45 
 

1 
 

 
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 
 

 Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € g

Gesamtaufwendungen  
je Platz und Monat  8,02 4,22 2,16 

 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3
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2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG  
 
 
2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat  (Jahres- 
        durchschnitt) 
 
 

 Kindertagespflege 9 h 
in € 

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) und Betrag zur Anerkennung 
der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 

401,70 

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur 
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)  

2,43 

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur 
Alterssicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) 

38,86 

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwendungen 
zur Kranken- und Pflegeversicherung  
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 

24,70 

= laufende Geldleistung  467,69 

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertages-
pflege (z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbil-
dung, Fachberatung)  

0 

= Kosten Kindertagespflege insgesamt 467,69 

 
 
2.2.  Deckung der laufenden Geldleistung – bzw. – sofern relevant der Kosten Kinder-
tagespflege insgesamt – je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 
 

 Kindertagespflege 9 h 
in € 

Landeszuschuss 169,72 

Elternbeitrag (ungekürzt) 186,25 

Gemeinde (inkl. Ergänzungspauschale Bund*) 111,72 

 
 
* Ergänzungspauschale nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investiti- 
   tionskraft  vom  16. Dezember  2015  im  Umfang von 2,70 Euro  monatlich je 9-h-Kind und  
  1,80 Euro je 6-h-Kind. 
 

Fortsetzung von Seite 2

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 267/21/2017 der 21. Sitzung des Stadtrates vom 23.03.2017 wird folgende Satzung ausgefertigt:

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Döbeln 
für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung hat der Stadtrat
Döbeln am 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 37.568.587 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 39.711.622 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -2.143.035 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 1.861.195 EUR

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
(veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf -4.004.230 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 266.311 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 266.311 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR

- Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
einschließlich Abdeckung von Fehlbeträgen des
Sonderergebnisses aus Vorjahren 
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf 266.311 EUR

- Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf -4.004.230 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 266.311 EUR
- Gesamtergebnis auf -3.737.919 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 36.821.801 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 35.951.983 EUR

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 869.818 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 4.974.480 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 3.530.500 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 1.443.980 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als 
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo 
der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.313.798 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 500.000 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf -500.000 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder
-fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 1.813.798 EUR
festgesetzt. 

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird auf 8.631.020 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf
7.900.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 270 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6
Aufwendungen und Erträge, die aus zweckgebundenen Fördermitteln
resultieren und nicht abgeschlossene Aufwendungen aus der Übersicht
über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-
maßnahmen werden für übertragbar erklärt.

ausgefertigt: 26.06.2017

Große Kreisstadt Döbeln
Egerer
Oberbürgermeister

Nach § 76 SächsGemO wird bekanntgegeben, dass der Haushaltsplan
der Großen Kreisstadt Döbeln für das Haushaltsjahr 2017 in der Zeit
vom 04.07. bis 10.07.2017 in der Kämmerei, Zimmer 117, im Rathaus
während der üblichen Dienstzeiten öffentlich und zu jedermanns Ein-
sicht ausliegt.
Der Landrat hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2017 der Großen Kreisstadt Döbeln bestätigt. Die Haus-

haltssatzung der Stadt Döbeln enthält für das Jahr 2017 keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

Döbeln, den 26.06.2017

Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
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DWA_Presseinformation_2017-06-15

Schulungen „Hochwasserschutz“ in Sachsen 2017 – 
im zehnten Jahr mit erweitertem Teilnehmerkreis

Durch den DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen wurden im Auf-
trag des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft seit 2008 in 189 Kursen fast 3.700 Personen in Theorie und Pra-
xis auf den Ernstfall vorbereitet. 

Teilnahme 2017 auch für jeden interessierten Bürger einer vom
Hochwasser gefährdeten Stadt oder Gemeinde möglich !

Neben den Mitarbeitern der kommunalen Verwaltungen und der Kat-
astrophen- und Brandschutzbehörden/Wasserwirtschaftsverwaltungen
sowie den Kameraden der Wasser- und Feuerwehren sind alle interes-
sierten Einwohner einer Stadt oder Gemeinde – auch Grundstücksbesit-
zer und Gewerbetreibende, die nicht vor Ort wohnen – eingeladen, sich
mit dem Thema Hochwasserabwehr und Schadensminimierung zu
beschäftigen.

Ausbildungsinhalte sind sowohl theoretische Themen wie die seit
Herbst 2015 geltenden neuen Gesetzlichkeiten zur Hochwasser-
nachrichten- und Alarmverordnung in Sachsen, Organisation und
Aufgaben der kommunalen Wasserwehren, Hochwasser-Gefahrenkar-
ten, Objektschutz und Deichverteidigung als auch praktische Übun-
gen zur Hochwasserabwehr (u. a. fachgerechte Sandsackbefüllung
und -verbau, Errichtung Quellkade und Sandsackwall). 
Auch das brisante Thema „Starkregen und Sturzfluten“ wird behan-
delt.

Schulungsorte und Termine 2017

Flussmeisterei Grimma in Trebsen/Mulde 16.-17.8.
Flussmeisterei Chemnitz 17.-18.10. und 7.-8.11.
Flussmeisterei Dresden 19.-20.10.
Flussmeisterei Eibenstock/OT Neidhardtsthal 10.-11.8. und 26.-27.10.
Staumeisterei Lohsa 28.-29.9. und 2.-3.11.

In den Flussmeistereien Chemnitz, Grimma und der Staumeisterei
Lohsa erhalten die Teilnehmer Einblick in die Hochwasserschutzla-
ger der Landestalsperrenverwaltung Sachsen, die die Landesreserve
für den Ernstfall verwalten und an Kommunen und Bürger ausgeben.

Inhouse-Schulungen vor Ort

Besonders bei den Feuerwehren und Wasserwehren aber auch den
kommunalen Verwaltungen stößt das Angebot der Inhouse-Schulungen
auf großes Interesse. Ab 10 Teilnehmern kommen die hochwassererfah-
renen Referenten zu ein- oder zweitägigen Kursen vor Ort und passen
die Schulungsinhalte den Wünschen und Gegebenheiten an.

Beispielsweise die Städte Zwickau, Torgau, Freiberg, Dresden, Leipzig,
Kamenz, Bautzen, Großenhain, Markkleeberg, Glashütte, Görlitz,
Penig und die Gemeinden Klipphausen und Mülsen nutzten das Ange-
bot bereits zum wiederholten Mal.
Termine nach Absprache – für die Freiwilligen Feuerwehren sind
die Schulungen auch an Sonnabenden möglich.

Der Freistaat Sachsen unterstützt die Kurse finanziell.
Teilnahmegebühren: 1 Tag 30 EUR  –  2 Tage 55 EUR pro Person 

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.dwa-st.de 
(Menüpunkt: Kurse)

Ihre Ansprechpartnerin
Dipl.-Geol. Gerlinde Weber    
Telefon  0351/339 480 85
E-Mail  weber@dwa-st.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Säch-
sischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA), Landesverband Sachsen/Thüringen
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Veranstaltungen Schloss Nossen / Klosterpark Altzella Juli 2017
Sonntag, 09.07.2017  |  9.00 – 14.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
KräuterKochKurs
Im Gewürz-, Kräuter- und Ölseminar werden mit Kräuterfachfrau
Koreen Vetter gesunde und vollwertige Gerichte, mit allem was die
Wiese hergibt, gekocht.
Preis: 49,00 Euro/Person,  Anmeldung ist erforderlich

Mittwoch, 12.07. 2017  |  15.00 – 17.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Der singende klingende Klosterpark
Zarte Klänge einer Harfe vermischen sich mit Gesängen der Vögel und
dem Rauschen der Bäume. Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art.
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Samstag, 15.07.2017  |  19.30 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Konzert: The Gregorian Voices
Ein musikalischer, stimmengewaltiger Abend im Stil der mittelalter-
lichen Gregorianik.
Preis: VVK 19,90 Euro | AK 22,00 Euro

Sonntag, 23.07.2017  |  15.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Sonderführung: „Der Wein erfreut des Menschen Herz“ – 
Weinkultur im mittelalterlichen Kloster mit Martin Biedermann,
Kellermeister vom Rothen Gut Meißen (Weinkellerei Tim Strasser)
Preis: 7,00 Euro | erm. 5,00 Euro | Familienticket: 16,00 Euro | Anmel-
dung erbeten

Mittwoch, 26.07. 2017  |  15.00 – 17.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Der singende klingende Klosterpark
Zarte Klänge einer Harfe vermischen sich mit Gesängen der Vögel und
dem Rauschen der Bäume. Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art.
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Sommerferienangebote – 
Kinder- und Familienführungen:

03.07. – 07.07.2017  |  Klosterpark Altzella
Kunstcamp – Kunst und Geschichte in der Ferienfreizeit unter dem
Thema „Robin Hood“
Preis: 145,00 Euro/Person,  Anmeldung ist erforderlich

Donnerstag, 06.07. 2017  |  15.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Ferienspaß: Tonsur - Klausur - Kultur
Auf Spurensuche nach dem Leben im Kloster und der Kunst der mittel-
alterlichen Schreibkunst
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

10.07. – 14.07.2017  |  Klosterpark Altzella
Kunstcamp – Kunst und Geschichte in der Ferienfreizeit unter dem
Thema „Robin Hood“
Preis: 145,00 Euro/Person,  Anmeldung ist erforderlich

Donnerstag, 20.07. 2017  |  15.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Ferienspaß: Tonsur - Klausur - Kultur
Auf Spurensuche nach dem Leben im Kloster und der Kunst der mittel-
alterlichen Schreibkunst
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Donnerstag, 27.07. 2017  |  15.00 Uhr  |  Schloss Nossen
Ferienspaß: Ritterakademie
Erfahrt was zu einer Ritterausbildung gehörte und wie es ist, ein
Knappe zu sein.
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Vorschau August 2017:

Mittwoch, 02.08. 2017  |  15.00 – 17.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Der singende klingende Klosterpark
Zarte Klänge einer Harfe vermischen sich mit den Gesängen der Vögel
und dem Rauschen der Bäume. Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen
Art.
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Sonntag, 06.08.2017  |  11.00 – 14.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Klosterpicknick mit Live-Musik
In traumhafter  Idylle des Klosterparks können Picknickfreunde wäh-
rend der Klänge des Ensembles „Spanish Mode“ mitgebrachte Lecke-
reien genießen.
Preis: 5 Euro | Kinder bis 12 Jahre frei Picknickkorb nicht vergessen!

Samstag, 12.08. 2017  |  9.00 – 14.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
HeilpflanzenKurs
Die Frauenheilkräuter kennt Kräuterfachfrau Koreen Vetter und zeigt
den Teilnehmern sanfte Hilfe aus der Natur mit den im Kurs herzustel-
lenden Tinkturen
Preis: 52,00 Euro/Person,  Anmeldung ist erforderlich

Sonntag, 13.08.2017  |  15.00 Uhr  |  Schloss Nossen
Sonderführung: 
„Heimat bleibt. Vertriebene Familien kehren zurück“
Preis: 6,00 Euro | erm. 4,00 Euro

Mittwoch, 16.08. 2017  |  15.00 – 17.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Der singende klingende Klosterpark
Zarte Klänge einer Harfe vermischen sich mit den Gesängen der Vögel
und dem Rauschen der Bäume. Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen
Art.
Preis: 4,00 Euro | erm. 2,00 Euro

Samstag, 19.08.2017  |  19.30 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Romantische Abendführung
Ein abendlicher Spaziergang durch den geheimnisvoll illuminierten
Klosterpark. Nach der spannenden Führung lädt ein romantisches
Lagerfeuer mit kleiner Kulinarik zum besinnlichen Ausklang des
Abends.
Preis: 15,00 Euro | Kinder bis 12 Jahre: 10,00 EUR

Sonntag, 26.08. 2017  |  9.00 – 14.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
KräuterKochKurs
Mit Delikatessen von der Sommerwiese werden gemeinsam mit Kräu-
terfachfrau Koreen Vetter gesunde und vollwertige Gerichte gekocht.
Preis: 49,00 Euro/Person, Anmeldung ist erforderlich

Sa & So, 26./27.08.2017  |  10.00 – 18.00 Uhr  |  Klosterpark Altzella
Kunsthandwerkermarkt Altzella
Aussteller und Handwerker der schönen Künste, wie Glasbläser, Korb-
macher  und Schmuckgestalter präsentieren sich und ihren Arbeiten im
Klostergelände. Live-Musik und ein buntes Mitmachprogramm für
Kinder komplettieren das bunte Markttreiben.
Preis: 5,00 Euro | Kinder bis 12 Jahre frei 
Veranstalter: Agentur Markt-Wert

Juliane Schikade
Klosterpark Altzella / Schloss Nossen
www.kloster-altzella.de  |  www.schloss-nossen.de
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„Bekenne dich! 
Der sächsische Adel im Glaubensstreit“

01.04. – 05.11.2017

Auch das Museum im Schloss Nossen kommt 2017 nicht am Thema
‚Martin Luther‘ vorbei. Unter dem Titel „Bekenne Dich! Der sächsi-
sche Adel im Glaubensstreit“ begibt sich die diesjährige Sonderausstel-
lung auf die Spuren sächsischer Adliger während der Reformation und
stellt die spannendsten Schicksale der Zeit vor. 

Was bedeutete es beispielsweise für einen Protestanten wie Anton von
Schönberg, dass der eigene Bruder fast Papst wurde. Wie reagierten
Lutheranhänger wie die Familie von Einsiedel, als ihnen der Landes-
herr wegen ihres Glaubens mit Verlust der Herrschaft drohte? Und was
machte der katholische Schlossherr von Weesenstein, als die Reforma-
tion immer näher rückte? Anhand von Briefen, Gemälden und origina-
len Gegenständen des damaligen religiösen Lebens geht die Ausstel-
lung diesen und anderen Fragen nach.

Juliane Schikade
Klosterpark Altzella / Schloss Nossen

Das „Amtsblatt Stadt Döbeln“ erhalten Sie kostenlos

• in der Stadtverwaltung im Rathaus, Zimmer 215, Obermarkt 1

• in der Stadtinformation im Rathaus, Obermarkt 1

• im Zeitungsgeschäft, Obermarkt 11

• in der Geschäftsstelle des Döbelner Anzeigers, Niedermarkt 4

• in der Stadtbibliothek, Lutherplatz

• im Zeitungsladen Tetzner, Sattelstraße 7

• in der Buch-Oase, Ritterstraße 12

• in der Ginkgo-Apotheke, Badische Straße 3

• im Dorfgemeinschaftshaus Ebersbach, Hauptstraße 63 b, Ebersbach

• im Gemeindeamt Ziegra, Döbelner Straße 12, Ziegra

• in der Verwaltungsaußenstelle Mochau, Jahnatalstraße 4 

(ehem. Meißner Straße), Mochau

„AMTSBLATT Stadt Döbeln“
Herausgeber: Große Kreisstadt Döbeln, Stadtverwaltung

Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Tel. (0 34 31) 57 90

Verantwortlich: Oberbürgermeister Herr Hans-Joachim Egerer,
Haupt- und Personalamtsleiterin 
Frau Carmen Auerswald

Redaktion: Frau Carmen Auerswald, 
Stadtverwaltung Döbeln, 
Tel. (0 34 31) 57 91 09

Verlag, Satz und Wagner Digitaldruck und Medien GmbH
Verteilung: August-Bebel-Straße 12 • 01683 Nossen

Tel. 03 52 42 / 6 69 00 • Fax 03 52 42 / 6 69 09

Die nächste Ausgabe des „Amtsblatt Stadt Döbeln“ erscheint am 26. Juli 2017.
Sonderveröffentlichungen vorbehalten.

Allgemeine Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Döbeln:
Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
(Pass- und Meldewesen, Gewerbe/Sondernutzung)

Dienstag 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Jeden ersten Sonnabend im Monat 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
(nur Pass- und Meldewesen)

Sonderausstellung auf Schloss Nossen
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Wagner Digitaldruck
und Medien GmbH

August-Bebel-Straße 12   

01683 Nossen

Tel. 03 52 42 / 6 69 00
Fax 03 52 42 / 6 69 09

www.wagnerdigital.de
service@wagnerdigital.de

Name:

Straße:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Bestellung „Amtsblatt Stadt Döbeln“ 
für die regelmäßige Zustellung 
Ich (Wir) möchte(n) das „Amtsblatt Stadt Döbeln” regelmäßig ins Haus bekommen.
(Jahreszustellgebühr von 15,– Euro zzgl. MwSt.) Aufgrund meiner Bestellung erhalte
ich eine Rechnung, nach deren Überweisung ich das Amtsblatt nach Erscheinung
zugestellt bekomme. Ich gehe keinerlei weitere Verpflichtungen ein.

Fax 03 52 42 / 6 69 09

Wenn Sie das Amtsblatt Stadt Döbeln regelmäßig zugestellt bekommen möchten, dann füllen Sie bitte 
den Bestell-Coupon aus und senden ihn per Fax oder per Post an die Wagner Digitaldruck und Medien GmbH.


